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Tel.: 218-65534

Dezernat 2

Frau J. Ogermann
Anordnung von Überstunden für wissenschaftliches Personal

Sehr geehrte Damen und Herren,
an der Expedition des Forschungsschiffes   
Fahrtabschnitt/e:


, Zielgebiet/e:   
Zeitraum:   
soll Herr/Frau




, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, teilnehmen.

Aus wissenschaftlichen und ökonomischen Gründen ist die Leistung von Mehrarbeit/Überstunden durch das Forschungspersonal auf deutschen bzw. internationalen Forschungsschiffen unabdingbar, da durchgehend (auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) gearbeitet wird.
Die DFG-Richtlinien sehen eine Anordnung und Bezahlung von Überstunden für technisches Personal, das aus DFG-Mitteln finanziert wird, bis zu einer Höhe von durchschnittlich 30 Stunden je Woche vor. Diese Überstundenregelung wird von den deutschen Universitäten auch für anderweitig finanzierte Mitarbeiter/innen angewandt, da sie in den Dienstbetrieb einer Expedition eingeordnet sind und sich den dort herrschenden Bedingungen anpassen müssen.
Für den/die o.g. Mitarbeiter/in wird um die Anordnung von insgesamt 

 Überstunden gebeten. Die tatsächlich angefallenen Überstunden sollen als Zeitzuschlägen vergütet werden. Sollten während der Expedition darüber hinausgehend Überstunden geleistet werden müssen, werden diese durch Freizeitausgleich abgegolten und mit den entsprechenden Zeitzuschlägen vergütet. Innerhalb von 6 Kalendermonaten werden maximal 234 Überstunden genehmigt.
Mit freundlichen Grüßen
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